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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.2007

Norm

StPO §143

StPO §145

StPO §149c

Rechtssatz

Wurde Beweismaterial nicht durch Überwachung einer Telekommunikation, sondern durch Sicherstellung der beim

Angeklagten im Zuge der Hausdurchsuchung vorgefundenen Datenträger erlangt, ist es dem Schutzbereich des § 149c

Abs 2 StPO entzogen.
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